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1. Die dänischen Hochschulen, Finanzierungsprinzipien





In Dänemark gibt es 12 Universitäten und Hochschulen, davon zwei relativ große "alte" Universitäten (die Uni Kopenhagen hat un�gefähr 30.000 Studenten) und drei kleinere, junge Universitäten (darunter Roskilde mit etwa 6.500 Studenten), eine Technische Universität, drei Handelshochschulen. Hinzu kommen die Landwirtschaftliche Hochschule, die Pharmazeutische Hochschule und die Lehrerhochschule. Universitäten und Hochschulen unterliegen dem Universitätsgesetz, sie betreiben Forschung und Lehre und bilden aus bis zum "höchsten wissenschaftlichen Niveau", d.h. bis zum Ph.D. (Die Akademien für Kunst, Architektur, Musik gehören zum Kultusministerium und sind anders reguliert.)





Die dänischen Hochschulen sind öffentlich finanziert. Die Studien sind gebührenfrei, nur für Teilzeitstudiengänge für Erwerbstätige werden (meistens niedrige) Gebühren erhoben. In der Forschung stellen Drittmitteleinnahmen einen wachsenden Anteil dar.





1993 trat ein neues Universitätsgesetz in Kraft, das sowohl die Universitätsleitung als auch die Selbstbestimmung (Autonomie) der Hochschulen stärkte. Danach folgte 1994 eine Budgetreform, der folgende Prinzipien zu Grunde liegen:





Die Hochschule verfügt über zugewiesene Mittel und Einnahmen als Ganzes ("Global�haushalt") und kann sie nach eigenem Ermessen für die Erreichung ihrer Ziele einsetzen;





Die vom Staat zugewiesenen Mittel können nicht für bestimmte Zwecke gebunden werden (außer wenn im Staatshaushalt ausdrücklich vermerkt);





Mittel werden für die primären Zwecke, Lehre und Forschung, vergeben; die Hochschule verfügt frei über deren Verwendung. 


      


Die einzelnen Zuweisungsgeber sollen zu den gesamten Kosten beitragen, d.h. auch zu den indirekten Kosten. 











2. Formelgebundene Mittelzuweisung für die Lehre





Seit 1994 werden die Mittel für die Lehre nach einer Formel zugewiesen.





Die Grundlage für die Zuweisung bildet das Studienjahreswerk, das folgendermaßen definiert ist:





1 Studienjahreswerk = bestandene Prüfungen, die einem Studienjahr (Regelstudienzeit) entsprechen.





Die Jahreswerke werden von der Hochschule für das betreffende Finanzjahr prognostiziert und angemeldet; am Jahresende wird nachgezählt, und danach findet eine Korrektur in positive oder negative Richtung statt.





Die "Preise" für ein Jahreswerk sind in einem "Katalog" festgesetzt, der jedes Jahr im Staatshaushalt angesetzt wird. Nach dem ersten Durchlauf 1994-95, bei dem den Hoch�schulen Finanzierungsstabilität garantiert war, sind einzelne Korrekturen vorgenommen worden.





Beispiele aus dem Finanzjahr 1997 (in DKr.):





Geisteswissenschaften





Dänisch, Geschichte, Philosophie...	23.300+5.400


Fremdsprachen...				26.300+6.100


Musik, Medien, Informatik...		40.300+9.300





In den Geisteswissenschaften gibt es also drei "Preisgruppen", die den unterschiedlichen Kosten für die Lehre Rechnung tragen sollen. Die erste Zahl bezieht sich direkt auf die Lehre, die zweite auf "gemeinsame Ausgaben". 





Gesellschaftswissenschaften





Rechtswissenschaft, Wirtschaftswiss...	23.300+5.400


Anthropologie, Psychologie...		26.300+6.100


Mathematik/Informatik-Betriebswirtsch.	31.500+5.400





Naturwissenschaften





Mathematik...				40.300+7.700


Physik, Chemie, Biologie....		51.800+9.300





Gesundheit





Medizin....				51.800+7.700+79.200





Die dritte Zahl bezieht sich auf das Praktikum, das bei den Medizinern relativ teuer ist.








Die Formel ist selbstverständlich Gegenstand kritischer Diskussion. Die Kritik gilt u. a. 





den unterschiedlichen Preishöhen. Viele sind der Meinung, daß der Unterschied zwischen den Geistes- bzw. Gesellschaftswissenschaften und den Naturwissenschaften zu groß ist.





der sehr starken Output-Orientierung. Was passiert bei z.B. stark rückläufigen Studenten�zahlen, wie wir es aktuell in einigen naturwissenschaftlichen und technischen Studiengän�gen erleben? Bis jetzt ist am Prinzip nicht gerüttelt worden, dafür ist der Staat mit konkreten Programmen eingesprungen, um den betreffenden Fächern zu helfen. 





der Tatsache, daß der Verdacht entstehen kann, die Hochschulen würden des lieben Geldes wegen ihre Standards senken: Je mehr Studenten durchkommen, desto mehr verdienen die Hochschulen. Eine solche mögliche Tendenz ist von der dänischen Evaluationsagentur untersucht worden - mit negativem Ergebnis: Am Prüfungsverhalten hat sich seit Einführung des neuen Systems anscheinend nichts geändert, die drop out- bzw. Durchführungsquoten sind konstant geblieben. Eine eindeutige Bestätigung bzw. Widerlegung solcher möglichen Zusammenhänge kann allerdings - wegen der großen Komplexität dieser Prozesse - kaum geleistet werden.





Obwohl das System sicherlich in einigen Punkten verbessert werden kann, wird es von den Hochschulleitungen durchgehend  positiv bewertet, vor allem weil es den Hochschulen eine durchschaubare und berechenbare Finanzierung sichert. 











3. Externe Qualitätssicherung/Evaluation der Studiengänge





Die Eigenverantwortung der Hochschulen für die Mittelverwendung erhält durch ein System zur Qualitätssicherung ein Gegengewicht. Die externe Qualitätssicherung liegt hauptsächlich bei zwei Instanzen: 





Die meisten Prüfungen (mindestens 2/3 aller Prüfungen) finden unter Mitwirkung eines externen Prüfers statt. Das Ministerium bestellt für vergleichbare Studiengänge eine Gruppe von Prüfern, von denen Vertreter der potentiellen Arbeitgeber 1/3 ausmachen sollen. Die externe Prüfung hat in Dänemark Tradition als Maßnahme zur Sicherung sowohl gemeinsa�mer Standards als auch der Rechte des einzelnen Prüflings. Vor einigen Jahren wurde der Aufgabenbereich um die regelmäßige Berichterstattung über die Qualität der Studiengänge, wie sie bei Prüfungen zum Ausdruck kommt, erweitert.   





Seit 1992 werden alle Studiengänge durch eine vom Ministerium eingerichtete Evaluations�agentur regelmäßig evaluiert. Die inhalt�liche Verantwortung für die Evaluation (Bericht�erstattung, Empfehlungen) liegt bei einer unabhängigen, fachkompetenten Lenkungsgruppe, z.B. Professoren aus anderen nordischen Ländern, ergänzt um einen gleichfalls fachkompetenten Vertreter der Abnehmer der Absolventen. 





Hinzu kommt eine Reihe von internen Methoden zur Qualitätssicherung und -entwicklung, z.B. Studentenevaluationen der Kurse und Seminare, die heute fast überall regelmäßig durch�geführt werden.





Evaluationsergebnisse sind mit der Mittelzuweisung nicht direkt verbunden. Bei (er�heblichen) Qualitätsproblemen kann das Ministerium eingreifen, z.B. durch (zeitlich begrenztes) Kürzen bzw. Stoppen der Aufnahme von neuen Studenten, eine Maßnahme die dann allerdings auch finanzielle Konsequenzen nach sich ziehen würde. Bisher sind solche Probleme nur in Einzelfällen vorgekommen, die durch eigene Maßnahmen der Fakultäten gelöst worden sind.    





�



4. Mittelzuweisung für die Forschung





Forschungsmittel werden heute grundsätzlich unabhängig von den Lehrmitteln zugewiesen. Der weitaus größte Teil der vom Staat direkt zugewiesenen Mittel bezieht sich weder auf quantitative noch auf qualitative Maße, sondern werden nach der sog. "historischen Methode" zugewiesen. Änderun�gen sind aber im Gange.





In den letzten 15-20 Jahren stellen die Drittmittel einen ständig wachsenden Anteil der gesamten Forschungsmittel dar; die Drittmittel, die teils über öffentliche Programme (natio�na�le, EU), teils über Stiftungen und Verträge mit Betrieben und Organisationen eingeworben werden, machen heute ungefähr 40 % des gesamten Forschungsvolumens an den Hochschulen aus. Die Tatsache, daß der Anteil der sog. "Basismittel" für die freie, nicht zweckgebundene Forschung ständig sinkt, wird als beunruhigend empfunden.





Um dieser Tendenz entgegenzuwirken hat die Regierung beschlossen, daß erstens die freien Forschungsmittel auf ein Niveau von mindestens 1/3 sämtlicher Einnahmen der Hochschulen steigen sollen und daß zweitens ein neues Modell zur Zuweisung der Forschungsmittel erarbeitet werden soll.  





Heute liegt ein Entwurf vor, der in Grundzügen folgendermaßen dargestellt werden kann:





Mit dem neuen System sollen folgende Ziele erreicht werden:





ein transparentes Zuweisungssystem,


Anreize für hohe Qualität,


Zusammenhang zwischen Lehre und Forschung.








5 % der Basismittel sollen nach bestimmten Kriterien zugewiesen werden, davon


1) 50 % nach quantitativen Indikatoren,


2) 50 % nach qualitativen Kriterien (Evaluation).





Zu 1) Die Zuweisung erfolgt jährlich nach folgenden Indikatoren: 


- Einnahmen für die Lehre, einschl. Erwachsenenbildung,


- Zahl der Doktoranden,


- eingeworbene Drittmittel.





Zu 2) Die Zuweisung erfolgt im 4-Jahres-Turnus auf der Grundlage von Berichten der Hoch�schulen, die nach einem gemeinsamen Paradigma erstellt werden sollen:





A. quantitative Forschungsindikatoren; 


B. von der Hochschule ausgewählte Forschergruppen, deren Schwerpunkte und Ergebnisse; 


C. Vermittlung/Wissenstransfer, u. a. Vermittlung in der Lehre, für die Öffentlichkeit, "community service" (regional-national-international);


D. Strategische Planung, u. a. Ziele/Visionen, Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und anderen Organisationen/Gruppen, Prioritäten u. a. Entwicklung von Forschungsschwer�punkten und neuen Studiengängen, Qualitätsmaßnahmen.





Die Berichte sollen als Grundlage einer Evaluation durch ein externes (internationales) Expertenpanel dienen, deren Ergebnisse schließlich für die Zuweisung maßgeblich sein sollen. 





Der rein quantitative Teil des Modells funktioniert z.T. schon; in den letzten Jahren sind zusätzliche Forschungsmittel unter Rücksichtnahme auf die hier erwähnten Indikatoren zugewiesen worden. 





Der qualitative Teil ist noch Gegenstand z.T. kontroverser Diskussion; z.B. fragt man sich, ob er operationalisierbar ist, ob der Aufwand sich lohnt und in einem vernünftigen Verhältnis zu den umzuverteilenden Mitteln steht  (zu viel oder zu wenig?) - und nicht zuletzt: Wie werden die gewählten Kriterien das Verhalten der Hochschulen beeinflussen? 





Das Modell weicht in einem wichtigen Punkt von der Formel zur Zuweisung von Lehrmitteln ab, indem vorgesehen ist, daß die Mittelzuweisung direkt - wenn auch nur zu einem kleineren Teil - von den qualitativen Evaluationsergebnissen bestimmt werden soll. Das Risiko einer Anpassung an die jeweils vorgegebenen Kriterien liegt auf der Hand, und ein solches "Anpassungsverhalten" wäre mit der Idee der freien For�schungsmittel wohl kaum verein�bar.





Die Beratungsgremien der Regierung (Forschungsrat, Bildungsrat) halten das Modell für zu wenig zukunftsorientiert und schlagen vor, daß das Kriterium "strategische Planung" mehr ins Gewicht fallen sollte. Nach ihrem Vorschlag sollen "Qualitätsentwicklung und Umstellung", die sowohl Forschung als auch neue Studiengänge umfassen, belohnt werden. 





Heute ist noch nicht abzusehen, wie das Ergebnis ausfallen wird. Daß ein neues System fällig ist, das mehr Transparenz und einen Zusammenhang zwischen Forschung und Lehre herstellt, darüber bestehen allerdings kaum Zweifel. 
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